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Feststellung des Jahresabschlusses/Beteiligungsberichts 2022 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Aufgrund von § 95 b Abs. 2 der Gemeindeordnung wird der Jahresabschluss 2022 der Gemeinde 
Schwieberdingen wie folgt festgestellt: 

1. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses für das Haushaltsjahr 2022 nach Anlage 1. 

2.  Den im Jahresabschluss aufgeführten Haushaltsübertragungen sowie den über- und außerplanmä-
ßigen Ausgaben wird zugestimmt. 

3.  Vom Jahresabschluss wird Kenntnis genommen. 
 
Zusätzlich nimmt der Gemeinderat vom Beteiligungsbericht 2022 nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung Kenntnis. 
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

 Ja  Nein       

Im Haushaltsplan bereitgestellte Mittel: 

      

Überschreitung: 

 Ja  Nein 

Investitionsauftrag / Kostenstelle: 

      

Finanzierungsvorschlag: 

      

Geschätzter jährlicher Aufwand: 

 Ja  Nein       

 

 Abschreibungen       € 

 Personal- / Sachaufwand       € 

 
 
 
Sachvortrag und Begründung: 
 
 
Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 ist abgeschlossen und kann vom Gemeinderat fest-
gestellt werden. Das Ergebnis des Haushaltsjahres ist in der Anlage 1 zu dieser Vorlage dargestellt.  
 
Dem Rechenschaftsbericht ist der Beteiligungsbericht 2022 nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung 
mit der Darstellung der Beteiligungen der Gemeinde an privaten Unternehmen beigefügt. 
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Anlage 1 

 

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses für das Haushaltsjahr 2022 
 

1 Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 29.217.540 € 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen - 33.355.344 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) - 4.137.805 € 

1.4 Außerordentliche Erträge 3.814.201 € 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen - 1.136 € 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 3.813.065 € 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) - 324.739 € 

2 Finanzrechnung  

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 29.770.105 € 

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - 28.833.895 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung  
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

936.210 € 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.124.905 € 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.665.965 € 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

- 3.541.060 € 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) - 2.604.851 € 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 € 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 105.264 € 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 

- 105.264 € 

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haus-
haltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

- 2.710.115 € 

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlun-
gen und Auszahlungen 

1.509.396 € 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.879.513 € 

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 
2.12) 

- 1.200.719 € 

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  
(Saldo aus 2.13 und 2.14) 

678.794 € 
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3 Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 74.643 € 

3.2 Sachvermögen 79.674.091 € 

3.3 Finanzvermögen 21.198.030 € 

3.4 Abgrenzungsposten 7.145.647 € 

3.5 Nettoposition 0 € 

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 108.092.411 € 

3.7 Basiskapital 84.753.306 € 

3.8 Rücklagen 4.613.235 € 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0 € 

3.10 Sonderposten 11.735.209 € 

3.11 Rückstellungen 3.445.734 € 

3.12 Verbindlichkeiten 2.263.454 € 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.281.474 € 

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 108.092.411 € 

 
 

 
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 
(§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO) 

 

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüs-
sen und Fehlbeträgen 

Vorjahr 
Haushalts- 

jahr 

1.  beim ordentlichen Ergebnis     

1.4 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des 
ordentlichen Ergebnisses 

5.407.458 € 4.137.805 € 

1.5 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnis-
ses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses 

-  -  

1.6 Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Er-
gebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Son-
derergebnisses 

-  -  

2. beim Sonderergebnis     

2.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Son-
derergebnisses 

240.667 € 3.813.065 € 

2.2 Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis 
mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergeb-
nisses 

-  -  

 
 
 
Anlage 1 - Jahresabschluss 2022  
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